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1. Militärwesen.

Bekanntmachung.

Dem praktischen Arzte Dr. Hermann Slingenberg, Deutschen Konsulatsarzt in Amsterdam
ist auf Grund des§42 Ziffer 2 der Deutschen Wehrordnung die Ermächtigung erteilt worden, Zeug-
nisse der im § 42 Iffer In bis c a. a. O. bezeichneten Art über die Tauglichkeit derjenigen militär-

pflichtigen Deutschen auszustellen, welche ihren dauernden Wohnsitz in den Niederlanden haben.

Berlin, den 18. November 1913.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Lewald.

2. Marine und Schiffahrt.

Der dritte Nachtrag zur „Amtlichen Liste der deutschen Seeschiffe mit Unterscheidungssignalen für 1913“

ist erschienen.
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